
 
 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetzes 2007/2008 sowie zur Ände-
rung besoldungsrechtlicher Vorschriften 
 
Drucksache 17/505 
 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Das Vorblatt wird wie folgt geändert: 
 
a) B. Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
 
"B. Lösung 
 1. Mit dem Gesetzentwurf werden die Dienst-, Amts- und 

Versorgungsbezüge mit Wirkung für die Beamtinnen 
und Beamten, Richterinnen und Richter, Versorgung-
sempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Lan-
des sowie die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder 
der Hessischen Landesregierung und ihrer Hinterblie-
benen angepasst. 

 
  - Die Anhebung erfolgt rückwirkend durch eine linea-

re Erhöhung um 3 v.H.. Für Bezieherinnen und Be-
zieher von Dienstbezügen bis zur Besoldungsgruppe 
A 8 erfolgt dies zum 1. Januar 2008, für die Bezie-
herinnen und Bezieher von Dienstbezügen bis zur 
Besoldungsgruppe A 12 zum 1. April 2008 und für 
alle übrigen Bezieherinnen und Bezieher von 
Dienstbezügen ab dem 1. Juli 2008. Für Bezieherin-
nen und Bezieher von Versorgungsbezügen ist die 
diesen zugrunde liegende Besoldungsgruppe maß-
geblich. Die bereits zum 1. April 2008 vollzogene 
lineare Anpassung nach dem Hessischen Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 
2007/2008 wird ab dem 1. April 2008 angerechnet. 

 
  - Für die Empfängerinnen und Empfänger von Dienst- 

und Versorgungsbezügen erfolgt ergänzend eine Ein-
malzahlung in Höhe von 150 € für Angehörige der 
Besoldungsgruppen bis A 12 und von 100 € für An-
gehörige der Besoldungsgruppen ab A 13. Für Ver-
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sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 
gilt dies jeweils im Rahmen ihrer Ruhegehalts- und 
Anteilssätze. 

 
  - Wirkungsgleich erfolgt eine Erhöhung der Anwärter-

bezüge zum 1. Januar 2008 entsprechend dem Tarifab-
schluss durch die Übernahme der linearen Anpassung 
wie für die Empfängerinnen und Empfänger von 
Dienstbezügen sowie einer Einmalzahlung von ein-
heitlich 100 €.“ 

 
b) E. erhält folgende Fassung: 
 
"E. Finanzielle Mehraufwendungen 
 Für das Land ergeben sich im Jahr 2008 Mehrausgaben in 

Höhe von insgesamt rund 39,23 Mio. €. Davon entfallen 
auf die lineare Anhebung zusammen 23,85 Mio. € und auf 
die Einmalzahlung rund 15,38 Mio. €. Die nach Art. 142 
der Hessischen Verfassung erforderliche Deckung wird in 
dem Gesetzentwurf (Art. 4) bestimmt. 

 Mehrausgaben ergeben sich auch bei den Gemeinden, 
Gemeindeverbänden und den sonstigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts in Ab-
hängigkeit von der Zahl der dort vorhandenen Berechtig-
ten." 

 
2. Art. 1 wie folgt geändert: 
 
a) Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
 
" 1. Nach § 2 wird als § 2a eingefügt: 
 
 

"§ 2a 
Einmalzahlung im Jahr 2008 

 
 (1) Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Rich-

ter, die im Anwendungsbereich des Hessischen Beamten-
gesetzes an mindestens einem Tag im Monat September 
2008 Anspruch auf Dienst- oder Anwärterbezüge haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro. Be-
amtinnen und Beamte mit Anspruch auf Dienstbezüge aus 
einer Besoldungsgruppe bis einschließlich A 12 erhalten 
unter den gleichen Voraussetzungen die Einmalzahlung in 
Höhe von 150 Euro.  

 
 (2) Teilzeitbeschäftigte und begrenzt Dienstfähige (§ 51a 

des Hessischen Beamtengesetzes) erhalten die Einmalzah-
lung nach Abs. 1 entsprechend dem Verhältnis der ermä-
ßigten zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Maß-
gebend sind die am 1. September 2008 geltenden Verhält-
nisse. Entsteht der Anspruch auf Bezüge erst im Laufe des 
Monats September 2008, sind die Verhältnisse zu diesem 
Zeitpunkt maßgebend.  

 
 (3) Am 1. September 2008 vorhandene Empfängerinnen 

und Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen erhal-
ten eine Einmalzahlung, die sich nach dem maßgebenden 
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Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen- und 
Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem Be-
trag von 100 Euro ergibt. Abweichend hiervon erhalten 
Empfängerinnen und Empfänger von laufenden Versor-
gungsbezügen, die sich aus einer Besoldungsgruppe bis 
einschließlich A 12 bemessen, eine Einmalzahlung, die 
sich nach dem maßgebenden Ruhegehaltssatz und den An-
teilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Un-
terhaltsbeitrages aus dem Betrag von 150 Euro berechnet. 
Bei Empfängerinnen und Empfängern von Mindestversor-
gungsbezügen gilt der jeweils maßgebende Mindestruhe-
gehaltssatz. 

 
 (4) Am 1. September 2008 vorhandene Empfängerinnen 

und Empfänger von Versorgungsbezügen im Sinne des § 
71 Abs. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes erhalten als 
Einmalzahlung 60 Euro, Witwen, Witwer und versor-
gungsberechtigte geschiedene Ehegattinnen und Ehegatten 
36 Euro, Empfängerinnen und Empfänger von Vollwai-
sengeld 12 Euro und Empfängerinnen und Empfänger von 
Halbwaisengeld 7 Euro. Abweichend hiervon erhalten die 
am 1. September 2008 vorhandenen Empfängerinnen und 
Empfänger von Versorgungsbezügen im Sinne des § 71 
Abs. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes als Einmalzah-
lung 90 Euro, Witwen, Witwer und versorgungsberechtig-
te geschiedene Ehegattinnen und Ehegatten 54 Euro, 
Empfängerinnen und Empfänger von Vollwaisengeld 18 
Euro und Empfängerinnen und Empfänger von Halbwai-
sengeld 11 Euro, wenn sich die Versorgungsbezüge aus 
einer Besoldungsgruppe bis einschließlich A 12 bemessen. 
Satz 1 und 2 gelten nicht in den Fällen der Gewährung von 
Mindestversorgung.  

 
 (5) § 2 Abs. 5 gilt in den Fällen der Abs. 3 und 4 entspre-

chend. 
 
 (6) § 2 Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 

dass sich der Anspruch gegen den Dienstherrn richtet, der 
die Bezüge zum 1. September 2008 zu zahlen hat. Zahlun-
gen nach § 4 des Tarifvertrages Einkommensverbesserung 
2008 vom 13. Juni 2008 werden angerechnet."" 

 
 
b) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
 
"2. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
"(1) Zum 1. Januar 2008 werden in den Besoldungsgruppen  
A 1 bis A 8 und bei den Anwärterinnen und Anwärtern je-
weils um 3 vom Hundert erhöht: 
1. die Grundgehaltssätze, 
2. der Familienzuschlag, 
3. die Amtszulagen, auch soweit sie landesrechtlich geregelt 

sind, sowie die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der 
Vorbemerkungen der Anlage I zum Bundesbesoldungsge-
setz, 
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4. die Anwärtergrundbeträge, 
5. die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig 

wegfallende Ämter, 
6. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsent-

schädigungen und anderen Bezüge nach Art. 14 § 4 Abs. 1 
und § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. 
I S. 322), geändert durch Gesetz vom 19 Februar 2006 
(BGBl. I S. 334), 

7. die Beträge der Amtszulagen nach Anlage 2 der Verord-
nung zur Überleitung in die im Zweiten Gesetz zur Ver-
einheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in 
Bund und Ländern geregelten Ämter und über die künftig 
wegfallenden Ämter vom 1. Oktober 1975 (BGBl. I S. 
2608), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 1997 
(BGBl. I S. 590), 

8. die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Mehrar-
beitsvergütung für Beamte in der Fassung vom 3. Dezem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3495), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774).“ 

 
bb) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt: 
 

"(2) Zum 1. April 2008 werden in den Besoldungsgruppen A 
9 bis A 12 jeweils um 3 vom Hundert erhöht: 

1. die Grundgehaltssätze, 
2. der Familienzuschlag, 
3. die Amtszulagen, auch soweit sie landesrechtlich geregelt 

sind, sowie die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der 
Vorbemerkungen der Anlage I zum Bundesbesoldungsge-
setz, 

4. die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig 
wegfallende Ämter, 

5. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsent-
schädigungen und anderen Bezüge nach Art. 14 § 4 Abs. 1 
und § 5 des Reformgesetzes, 

6. die Beträge der Amtszulagen nach Anlage 2 der Verord-
nung zur Überleitung in die im Zweiten Gesetz zur Ver-
einheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in 
Bund und Ländern geregelten Ämter und über die künftig 
wegfallenden Ämter, 

7. die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Mehrar-
beitsvergütung für Beamte." 

 
cc) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt: 
 

"(3) Zum 1. Juli 2008 werden in den Besoldungsgruppen A 13 
bis A 16 und in den Besoldungsgruppen der B-, R-, W-, 
und C-Besoldung jeweils um 3 vom Hundert erhöht: 

1. die Grundgehaltssätze, 
2. der Familienzuschlag, 
3. die Amtszulagen, auch soweit sie landesrechtlich geregelt 

sind, sowie die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der 
Vorbemerkungen der Anlage I zum Bundesbesoldungsge-
setz, 

4. die Grundgehaltssätze 
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 a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besol-
dungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, 

 b) in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter, 
5. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse 

zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter 
und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

6. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum 
Grundgehalt nach Nr. 1 und 2 und die allgemeine Stellen-
zulage nach Nr. 2 Buchst. b der Vorbemerkungen der An-
lage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. 
Februar 2002 geltenden Fassung, 

7. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsent-
schädigungen und anderen Bezüge nach Art. 14 § 4 Abs. 1 
und § 5 des Reformgesetzes, 

8. die Beträge der Amtszulagen nach Anlage 2 der Verord-
nung zur Überleitung in die im Zweiten Gesetz zur Ver-
einheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in 
Bund und Ländern geregelten Ämter und über die künftig 
wegfallenden Ämter , 

9. die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Mehrar-
beitsvergütung für Beamte." 

 
dd) Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 4 und 5. 
 
ee) In Abs. 4 neu wird "1. April 2008" durch "1. Januar 2008" 
und "2,04" durch "2,55" ersetzt. 
 
ff) Abs. 5 neu erhält folgende Fassung: 
"(5) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
gern gelten die Erhöhungen nach den Abs. 1 bis 3 entsprechend 
der den Versorgungsbezügen zugrunde liegenden Grundgehäl-
tern und für die in Art. 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bundesbesol-
dungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. De-
zember 1995 (BGBl. I S. 1942), geändert durch Gesetz vom 19. 
Februar 2006 (BGBl. I S. 334), genannten Bezügebestandteile 
sowie für die in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 84 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes aufgeführten Stel-
lenzulagen und Bezüge. Satz 1 gilt für Empfängerinnen und 
Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besol-
dungsgruppe A 1 entsprechend. Versorgungsbezüge, deren Be-
rechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz 
in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde 
liegt, werden nach Maßgabe der Abs. 1 bis 3 der den Versor-
gungsbezügen zugrunde liegenden Grundgehältern um 2,9 vom 
Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 
eingetreten ist. Satz 3 gilt entsprechend für  
1. Hinterbliebene einer vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen 

Versorgungsempfängerin oder eines vor dem 1. Juli 1997 
vorhandenen Versorgungsempfängers,  

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind, 

3. den Betrag nach Art. 13 § 2 Abs. 4 des Fünften Gesetzes zur 
Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 
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1990 (BGBl. I S. 967), aufgehoben durch Gesetz vom 19. 
Februar 2006 (BGBl. I S. 334). 

Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, 
deren Versorgungsbezüge ein Grundgehalt der Besoldungsgrup-
pen A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt 
ab 1. Januar 2008 um 49,15 Euro, wenn ihren ruhegehaltsfähi-
gen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Nr. 27 Abs. 1 Buchst. 
a oder b der Vorbemerkungen der Anlage I zum Bundesbesol-
dungsgesetz bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gele-
gen hat." 
 
gg) Als neuer Abs. 6 wird angefügt: 
"Bei der Anpassung nach Abs. 1 handelt es sich um die vierte 
Anpassung im Sinne des § 69e Abs. 3 des Beamtenversorgungs-
gesetzes."“ 
 
c) Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
 
"§ 4 Abs. 1 erhält folgenden Fassung: 
 
"(1) Die Höhe der Besoldungen ab dem 1. Januar 2008, 1. April 
2008 und 1. Juli 2008 ergibt sich aus den Anlagen 1 bis 7 zu 
diesem Gesetz."" 
 
d) Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
 
"4. Die Anlagen 1 bis 7 zu § 4 Abs. 2 erhalten die aufgrund der 
Regelungen des § 3 Abs. 1 bis 3 vom Ministerium des Innen und 
für Sport neu zu berechnenden Fassungen zu den Terminen 1. 
Januar 2008, 1. April 2008 und 1. Juli 2008." 
 
3. Art. 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 wird der Betrag "77,7 Millionen Euro" ersetzt durch 
den Betrag "39,23 Millionen Euro". 
 
b) In Nr. 1 wird der Betrag "43,9 Millionen Euro" ersetzt durch 
den Betrag "5,43 Millionen Euro". 
 
 
Wiesbaden, den 11. September 2008 
 
 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
 
Tarek Al-Wazir  


